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 Veröffentlicht am 26.04.2011

Norm

BPG §11

Rechtssatz

Das Bestehen eines insolvenzrechtlichen Absonderungsrechts hängt von der eindeutigen Bestimmbarkeit der

Sondermasse und ihrer Trennung vom übrigen Vermögen des Schuldners ab. Die Sicherung der

Arbeitnehmeransprüche als Sondermasseforderung kann nur Wertpapiere erfassen, die eindeutig für diesen Zweck

bestimmt und tatsächlich vorhanden sind; es ist keine 8ktive Sondermasse zu bilden. Ein rechtswidriges Unterbleiben

oder eine verbotswidrige Verringerung der Wertpapierdeckung nach § 11 BPG wirkt sich daher im Insolvenzfall zu

Lasten der Absonderungsansprüche der Betriebspensionsberechtigten aus.
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